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Rechnungshofgesetz 1948 geändert wird; Begutachtungsverfahren 

Bezug: 
Da. Schreiben vom 10. Februar 1995, GZ. 600.974/0-V/1/95 

Zu oa. Bezug bedauert die Österreichische Apothekerkammer feststellen zu 

müssen, daß die Apothekerkammer - wie sich auch aus der "Zustellverfügung" 

zweifelsfrei ergibt - in das Begutachtungsverfahren ebenso wie 6 weitere 

von der Gesetzesmaterie unmittelbar betroffene Kammern der Freien Berufe 

lIrsprüngl ich nicht .co iflgeiJunuen wurde und der Gesetzesentwurf anhc;-- erst. 

auf Urgenz übermittelt wurde. 

Da die Kammern auch im Rahmen der B-VG-Novelle 1994, mit welcher die Rech

nungshofkontrolle auf die "gesetzlichen beruflichen Vertretungen" ausge

dehnt wurde, kei ne Ste llungnahmemögl i chkeit hatten, kann aus Anlaß der 

Änderung des Rechnungshofgesetzes nicht verzichtet werden, allgemeine 

Bedenken, die im entfallenen Begutachtungsverfahren zur B-VG-Novelle nicht 

vorgebracht werden konnten, nunmehr - wenngl ei ch jetzt zu spät - zu äu

ßern. 

Diese Bedenken betreffen einerseits den Umstand der Änderung der Bundesver

fassung ohne Durchführung eines Begutachtungsverfahrens. Im Hinblick auf 
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die überragende Bedeutung der Verfassung wäre es zweckmäßig und notwendig, 

die Änderung umfassend zu diskutieren. 

Oie Bedenken bestehen aber auch in der Gefahr der Beschränkung der Autono

mie der beruflichen Selbstverwaltung. Diese Gefahr erscheint zwar mögli

cherweise rechtlich durch die Einschränkung der Kontrollbefugnis des Rech

nungshofes bei Kammern - wie die Erläuterungen zur B-VG-Novelle zu belegen 

versuchen - ausgeräumt, im faktischen besteht sie dennoch. 

In der politischen Realität wird im Wege des Hilfsorganes des Nationalra

tes über die Massenmedien politischer Einfluß in der beruflichen Selbstver

waltung erfolgen können und ist es eher zu befürchten, daß die Beschrän

kung der Kontrollbefugnis des Rechnungshofes bei Kammern die mögliche 

Einflußnahme auf die Autonomie der Selbstverwaltungskörper nicht auszu

schließen vermag. 

Die Kontrolle der Kammern durch den Rechnungshof ist insbesondere aus der 

Sicht der Kammern der Freien Berufe als problematisch zu beurteilen und 

unserer Ansicht nach demokratiepolitisch ein Rückschritt. Oie Auswirkungen 

auf die Erhaltung mancher Vorzüge des politischen Systems Österreichs 

werden absehbar negativ sein. 

Jeder Form und Ausdehnung sowi e Verbesserung einer "Fremdrevi si on" der 

Gebarung der Kammern - zusätzlich zur "Innenrevision" und behördlichen 

Aufsicht - wären keinerlei hierortigen Vorbehalte gegenübergestanden. Es 

wäre auch angebracht und sachlich gerechtfertigt gewesen, die Rechnungshof

kontrolle nur dort vorzusehen, wo öffentliche Mittel eingesetzt werden. Es 

kann in diesem Zusammenhang auch nicht darauf verzichtet werden, zu erwäh

nen, daß bei den pol i tischen Partei en entsprechende Aufzei chnungen über 

die widmungsgemäße Verwendung der Mittel und eine Kontrolle durch zwei 

Wirtschaftsprüfer als ausreichend angesehen wird (§ 4 Parteiengesetz). 

Zum vorliegenden Entwurf (§ 20 a Abs. 1) selbst wird angeregt, zumindest 

in den Erläuterungen nähere Ausführungen zur Abgrenzung der nicht der 

Rechnungshofkontrolle unterliegenden Bereiche zu machen. 
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Wie wird eine Meinungsverschiedenheit zwischen dem Rechnungshof und einer 

zu prüfenden Kammer über die Kontrollunterworfenheit im Einzelfall gelöst? 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem dem Präsidium 

des Nationalrates übermittelt. 
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